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Vermeidungsmaßnahmen zum Artenschutz nach § 9 (1) Nr. 20 BauGB

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO) mit KennzifferWA 1-3

MI Mischgebiete (§ 6 BauNVO)
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303

    Bauweise      GRZ

Art der baulichen
Nutzung

Anzahl der 
Vollgeschosse

Nutzungsschablone

Höhe baulicher Anlagen

Maßlinie

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Gebäudebestand

Bestandsgeländehöhe in Meter über Normalhöhenull

Mögliche Grundstücksgrenze

Leitungsrecht zugunsten der angrenzenden Grundstückseigentümer, der
zuständigen Versorgungsträger und der StadtL

LS Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen gemäß 
§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB
Lärmschutz an Gebäuden -LS-
Auf den in der Planzeichnung als Bereich für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen (LS) eingetragenen Gebäudeseiten zur Hauptstraße hin sind für 
Räume, die dem dauernden Aufenthalt von Menschen dienen, Lärmschutzmaßnahmen
vorzunehmen (passiver Lärmschutz). Hier sind die Anforderungen nach DIN 4109-1, Schall-
schutz im Hochbau, Ausgabe 2018 zu erfüllen.

1. Vermeidungsmaßnahmen V 1 - Fällzeitbeschränkung 
Die zur Fällung vorgesehenen Gehölze dürfen nur Mitte November bis Ende Februar, also 
außerhalb der Brut- und Fortpflanzungszeit von Vögeln und der Aktivitätszeit von Fleder-
mäusen, entfernt werden, so dass der Verlust von möglicherweise belegten Brut- oder 
Niststätten bzw. Tagesquartieren vermieden werden kann. 

2. Vermeidungsmaßnahme V 2 - Untersuchungen und zeitliche Abrissbeschränkung 
Um die Erfüllung des Verbotstatbestandes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG zu vermeiden, 
sind alle zum Abriss vorgesehenen Gebäude vor Beginn der Bauarbeiten auf direkte und 
indirekte Nutzungshinweise durch Vögel und Fledermäuse zu überprüfen.
Werden bei obigen Untersuchungen Hinweise auf Vögel oder Fledermäuse gefunden, ist 
das weitere Vorgehen mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Siegen-Wittgen-
stein abzustimmen.
Werden bei obigen Untersuchungen keine Hinweise gefunden, ist der Abriss, wenn 
möglich, zwischen Mitte November und Ende Februar, also außerhalb der Aktivitätszeit 
von Fledermäusen und der Brutzeit von Vögeln, durchzuführen. 
Muss der Abriss im Zeitraum zwischen März und Mitte November stattfinden, wird 
empfohlen, maximal 2 Wochen vor Beginn der Abrissarbeiten zwei Ausflugskontrollen 
(Fledermäuse) durchführen zu lassen. Auch hier ist bei Befunden das weitere Vorgehen 
mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Siegen-Wittgenstein abzustimmen.

WA

MI

Überbaubare Grundstücksflächen, Allgemeine Wohngebiete

Überbaubare Grundstücksflächen, Mischgebiete

Straßenverkehrsflächen, privat

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt

Wasserflächen

Maßnahmen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

B1 1. Begrünungsmaßnahme B 1 (Anlage Uferrandstreifen)
Die in der Planzeichnung mit der Ziffer B 1 gekennzeichneten Bereiche sind als Uferrand-
streifen zu bepflanzen. Hierbei sind heimische und standortgerechte Arten zu verwenden.

Ü Vorläufig gesichertes Überschwemmungsgebiet (nachr. Übernahme) 
Bach Weibe (Asdorfer Bach), Quelle: Elwas-Karte (elwasweb.nrw.de) 

Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze sind außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig

B2 2. Begrünungsmaßnahme B 2 (Anlage von Gartenflächen)
Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind, soweit sie nicht für zulässige Stellplätze 
und Garagen gem. § 12 sowie Nebenanlagen gemäß § 14 Baunutzungsverordnung in 
Anspruch genommen werden, als Vegetationsflächen (Bepflanzung mit Bäumen und 
Sträuchern, Rasenflächen) zu gestalten und so zu unterhalten.  
Die Einbringung von wasserdichten und nicht durchwurzelbaren Folien sowie Kies-, 
Schotter- und ähnliche Materialaufschüttungen zur Gartengestaltung sind nicht zulässig. 

Maßnahmen zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sowie von Gewässern (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

E1 1. Erhaltungsmaßnahme E 1 (Erhalt des Gewässers mit Uferbepflanzung)
Die in der Planzeichnung mit der Ziffer E 1 gekennzeichnete Bereiche des Gewässers 
mit der vorhandenen Bepflanzung sind zu erhalten. Beeinträchtigungen und Störungen 
während des Baubetriebs sind zu vermeiden.

Erhalt Einzelbaum

Baugrenze

Nur Einzelhäuser zulässig

o Offene Bauweise

Nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

OK max. Höhe baulicher Anlagen (Oberkante OK) in Meter (m) über Normalhöhennull 
(NHN) als Höchstmaß 
Über die in der Nutzungsschablone festgesetzte Zahl der Vollgeschosse hinaus ergibt sich die 
zulässige Höhe baulicher Anlagen aus der in der jeweiligen Nutzungsschablone festgesetzten 
maximalen Höhe (Oberkante) baulicher Anlagen (OK max.) in Meter (m) über Normalhöhen-
null (ü.NHN). Untergeordnete bauliche Anlagen wie z.B. Kamine, Schornsteine, Lüftungs-
schächte, Technikräume u.ä. sind von der v.g. Höhenfestsetzung ausgenommen. 

III Anzahl der Vollgeschosse als Höchstmaß
Bauliche Bereiche mit Stellplätzen, die unterhalb baulicher Anlagen liegen, wie z.B. aufge-
ständerte Parkplatzanlagen, sind nicht auf die Anzahl der Vollgeschosse einzurechnen. Hierzu 
zählen auch die baulichen Anlagen die der Erschließung der darüberliegenden Gebäudebe-
reiche dienen und Fahrradabstellplätze der baulichen Gesamtanlage.

Grundflächenzahlzahl (GRZ) 0,4

Nutzung der solaren Strahlungsenergie, insbesondere durch Photovoltaik
nach § 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB 
1. Im gesamten Geltungsbereich dieses Bebauungsplans sind die für Solarnutzung ge-
eigneten Dachflächen der Gebäude und baulichen Anlagen (hier zur Olper Straße ge-
legene Seiten) innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zu mindestens 50 % mit 
Photovoltaikmodulen zur Nutzung der einfallenden solaren Strahlungsenergie auszu-
statten (Solarmindestfläche). 
2. Werden auf einem Dach Solarwärmekollektoren installiert, so kann die hiervon bean-
spruchte Fläche auf die zu realisierende Solarmindestfläche angerechnet werden. 

Grundstücksnummerierung (keine Festsetzung)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
Die grünen Straßenbegrenzungslinien gelten ebenfalls als Abgrenzung
unterschiedlicher Nutzung

Kanalhaltung Abwasser, DN 600

1. Gestaltung der Gebäude
Als Dachform sind Sattel-, Walm-, Flach-, Zelt- und Pultdach zulässig. Weitere Dach-
formen sind nicht zugelassen.
Blockhäuser sind nicht zulässig.
Solarzellen zur Gewinnung von Sonnenenergie, sowie Heizungsanlagen aus regenera-
tiven Energien sind zulässig.

Als Fassadenmaterialien werden zugelassen:

1. Putzfassaden         - grau-weiß                          RAL 7035 und heller oder
                                     - Pastellfarben                    RAL 1013 bis 1015 und heller
                                     - helle Farben                      RAL 1018, 9001 und heller

2. Schieferfassaden  - basaltgrau                         RAL 7012 und dunkler

3. Holzverkleidung    - Holznaturtöne
                                     - grau-weiß                          RAL 7035 und heller

Dächer sind nur zulässig in den Farben: 

Basaltgrau         RAL 7012 und dunkler 
Lehmbraun        RAL 8003 und dunkler
Schwarzblau      RAL 5004

Glänzendlasierte Dacheindeckung ist nicht zulässig. Flachdächer sind extensiv zu 
begrünen. Diese Dächer sind mit einer extensiven Dachbegrünung und einem 
Substrataufbau von mindestens 10 cm zu begrünen. Es sind standortgerechte 
Gräser- und Kräutermischungen bzw. standortgerechte Staudenmischungen 
zu verwenden. 

Einzuhaltende Hauptfirstrichtung bei Sattel-, Walm- und Pultdach
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STADT FREUDENBERG

Maßstab:       1:500

Die Bürgermeisterin

GEMARKUNG : Büschergrund   FLUR : 16 und 19

STADT - UMWELT          

VerfahrensvermerkePräambel

Blattgröße: 109.0 / 70.0

A.  Festsetzungen nach § 9 (1) bis (4) in Verbindung 
      mit § 89 Abs. 2 BauO NRW i.V.m. § 9 (4) BauGB 

377.0

1. Belange des Denkmalschutzes
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. 
Mauern, alte Gräben, Einzelfunde, aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen 
Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen 
Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der 
Stadt Freudenberg als Untere Denkmalschutzbehörde und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen, 
Außenstelle Olpe (Tel.: 02761-93750; Fax: 02761-937520) unverzüglich anzuzeigen und die Ent-
deckungsstätte mindestens 3 Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 Denk-
malschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und 
für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monate in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs.4 DSchG NW).

2. Belange des Bodens 
Nach den §§ 9 und 12 Abs. 2 Bundesbodenschutzverordnung ist es nicht zulässig, Bodenmaterial, das 
die Vorsorgewerte überschreitet, auf Flächen, über die keine Erkenntnisse über das Vorliegen von 
schädlichen Bodenveränderungen bekannt sind, aufzubringen. Der im Rahmen von Baumaßnahmen 
abgeschobene humose Oberboden sollte im Plangebiet verbleiben, um Flächen, auf denen die Vorsorge-
werte nach BBodSchV nicht überschritten sind, vor Schadstoffeinträgen zu schützen. Auf dem Flur-
stück 239 ist der Boden durch die bisherige gewerbliche Nutzung bereichsweise mit Schadstoffen 
verunreinigt worden. Geplante Baumaßnahmen sind im Vorfeld mit den Bodenschutzbehörden im 
Rahmen einer Sanierungsplanung abzustimmen.

3. Artenschutz
Jeder Bauherr ist zur Beachtung des bundesnaturschutzrechtlichen Artenschutzes nach § 44 Bundes-
naturschutzgesetz verpflichtet. 

4. Grundwasser
Das Plangebiet befindet sich in Bereichen mit hoch anstehendem drückendem Grundwasser, das mit der 
durch das Plangebiet fließenden „Weibe“ kommuniziert. Diesbezüglich sollte auf eine Unterkellerung von 
Gebäuden verzichtet werden. Weitere schützende Baumaßnahmen sollten in Betracht gezogen werden.

5. Überflutungsbereich
Das Plangebiet befindet sich in einem Bereich, der bei einem Extremhochwasser überflutet werden
kann. Es wird auf § 5 WHG hingewiesen. Demnach ist jede Person, die durch Hochwasser betroffen 
sein kann, im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete Vorsorgemaßnahmen 
zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen, insbesondere 
die Nutzung von Grundstücken den möglichen nachteiligen Folgen für Mensch, Umwelt oder Sach-
werte durch Hochwasser anzupassen.

E.   Hinweise 

B.   Örtliche Bauvorschriften gemäß § 89 Abs. 2 BauO NRW i.V.m. 
       § 9 (4) BauGB 

2. Gestaltung der Gärten
Die nicht zur GRZ (GRZ 0,4 ohne Überschreitung nach § 19 (4) BauNVO) gehörigen 
Flächen sind als Grünfläche zu gestalten. Die Einbringung von wasserdichten und nicht 
durchwurzelbaren Folien sowie Kies-, Schotter und ähnliche Materialaufschüttungen 
sind nicht zulässig. 

3. Gestaltung von Stellplätzen, Zufahrten und sonstigen Nebenlagen
Stellplätze, Zufahrten und sonstige befestigte untergeordnete Nebenflächen sind mit 
infiltrationsfähigen Oberflächenbefestigungen herzustellen, z. B. breitfugige Pflaster, 
Ökopflaster, Schotterrasen, Rasenkammersteine. Ausnahmsweise dürfen Böden von 
Carports versiegelt werden.

C.   Sonstige Darstellungen ohne Satzungscharakter

Nicht überbaubare Grundstücksflächen

E

ED

1. Zulässigkeit von Nutzungsarten in den Mischgebieten

Zulässig sind gemäß § 6 (2) BauNVO in Verbindung mit § 1 Abs. 3-9 BauNVO:
- Wohngebäude,
- Geschäfts- und Bürogebäude,
- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungs-
  gewerbes,
- sonstige Gewerbebetriebe, 
- Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sport-
  liche Zwecke.

Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind die allgemein zulässigen Nutzungen von Gartenbaubetrieben 
nach § 6 Abs. 2 Nr. 6 BauNVO, Tankstellen nach § 6 Abs. 2 Nr. 7 BauNVO nicht zulässig.

Darüber hinaus sind gem. § 1 Abs. 6 BauNVO die ausnahmsweise zulässige Nutzung der nicht-
kerngebietstypischen Vergnügungsstätten auch außerhalb des Gebietes, das überwiegend durch 
gewerbliche Nutzungen geprägt ist (§ 6 Abs. 3 in Verbindung mit § 4 a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO) nicht 
Bestandteil dieses Bebauungsplanes. 

1. Baugrund
Im bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren sind durch Gutachten die Beschaffenheit des 
Baugrundes sowie gegebenenfalls erforderliche bauliche Sicherungsmaßnahmen nachzuweisen, 
damit eine standfeste Bebauung gewährleistet sein wird.

2. Altlasten

Auf dem Flurstück 239 (Kennzeichnung im Plan) sind punktuelle nutzungsbedingte Altlasten vorhanden. 
Im Vorfeld geplanter Baumaßnahmen sind, zur Klärung des Sachverhaltes, auf das jeweilige Bauvorhaben 
abgestimmte Bodenuntersuchungen durchzuführen. Hier sind ggfls. Bodensanierungs- bzw. Bodenaus-
tauschmaßnahmen durchzuführen.

D.   Kennzeichnungen gem. § 9 Abs. 5 BauGB, Ziffer 1 

Umgrenzung der Flächen deren Böden mit umweltgefährdenden 
Stoffen belastete sind

Stand:  § 4a Abs. 3 BauGB 
i.V.m. § 3 (2) BauGB 
zweite erneute Offenlage

Anlagen

Einsichtnahme in den Bebauungsplan, Fachgutachten und DIN-Normen

1. Zulässigkeit von Nutzungsarten in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA 3

Zulässig sind gemäß § 4 (2) BauNVO in Verbindung mit § 1 Abs. 3-9 BauNVO:
- Wohngebäude,
- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 
  sowie nicht störende Handwerksbetriebe,
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitlich und sportliche Zwecke.

Ausnahmsweise können gemäß § 4 (3) BauNVO zugelassen werden:
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes und
- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe.

2. Anteil sozialer Wohnungsbau § 9 (1) Nr. 7 BauGB)
In dem „Allgemeinen Wohngebiet“ WA 2, Grundstücksnummer ② sind mind. 14 Wohnungen
vorzusehen, die mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus gefördert werden können. Diese Wohn-
ungen sind für Personengruppen mit besonderem Wohnbedarf (z.B. Geringverdiener) bestimmt. 

3. Beschränkung der Zahl der Wohnungen in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA 3
Gem. § 9 (1) Nr. 6 BauGB wird festgesetzt, dass im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 die gem. 
§ 3 (2) Nr. 1 BauNVO zulässige Art der baulichen Nutzung nur bis zu max. 4 Wohnungen 
(4 Wo) pro Wohngebäude zulässig ist. Im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 ist die gem. § 3 (2) 
Nr. 1 BauNVO zulässige Art der baulichen Nutzung nur bis zu max. 15 Wohnungen (15 Wo) 
pro Wohngebäude zulässig. Im Allgemeinen Wohngebiet WA 3 ist die gem. § 3 (2) Nr. 1 BauNVO 
zulässige Art der baulichen Nutzung nur bis zu max. 18 Wohnungen (18 Wo) pro Wohngebäude 
zulässig. 

4. Stellplatzanzahl in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA 3
Es wird festgesetzt, dass die in § 87 (1) Nummer 7 BauO NRW i.V.m. § 48 (2) BauO NRW aufge-
führten notwendigen Stellplätze eine Anzahl von 1,5 Stellplätzen pro Wohneinheit betragen 
müssen.

Der Rat der Stadt Freudenberg hat den  Bebauungsplan der Stadt Freudenberg
Nr. 126 „ Olper Straße - Eichen“, in der vorliegenden Form in seiner Sitzung 
am ........................ als Satzung beschlossen:

- § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
  Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), mit Stand vom 09.02.2024.
- §§ 1, 10 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
  (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 
  (BGBl. 2023 I Nr. 394), in Verbindung mit der Verordnung über die bauliche Nutzung der 
  Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
  21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 
  (BGBl. 2023 I Nr. 176). und der Planzeichenverordnung 1990- (PlanZV) vom 18. Dezember 
  1990 (BGBl. 991 I S. 58), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
  (BGBl. I S. 1802). 

Zweite erneute Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und der Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 (2) BauGB 

Datum: 17.04.2024

STADT FREUDENBERG

BEBAUUNGSPLAN 
der Stadt Freudenberg 
Nr. 126 "Olper Straße - Eichen" 
(Bebauungsplan der Innenentwicklung)
im Stadtteil Büschergrund nach § 13 a BauGB

Kataster 01.10.2020

Zeichnerischer Teil

Bebauungsplan der Stadt Freudenberg 
Nr. 126 "Olper Straße - Eichen" 
(Bebauungsplan der Innenentwicklung)
im Stadtteil Büschergrund nach § 13 a BauGB
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Der Rat der Stadt Freudenberg hat in seiner Sitzung am  06.12.2018 gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
in Verbindung mit § 13a Abs. 1 und § 13 Abs. 4 BauGB die Aufstellung des Bebauungs-
planes der Innenentwicklung der Stadt Freudenberg Nr. 126 "Olper Straße - Eichen"  im 
Stadtteil Büschergrund beschlossen. 

Die Bekanntmachung gem. § 2 Abs. BauGB erfolgte am ………… .

Freudenberg, den …………
Die Bürgermeisterin

……………………………….
Nicole Reschke

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Digitalisierung der Stadt Freudenberg hat in seiner 
Sitzung am ………… den Beschluss gefasst, den zu erarbeiteten Entwurf des Bebauungs-
planes der Innenentwicklung der Stadt Freudenberg Nr. 126 "Olper Straße - Eichen"  im 
Stadtteil Büschergrund sowie die Begründung hierzu gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB in Ver-
bindung mit § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen.
Der Entwurf des Bebauungsplanes der Innenentwicklung der Stadt Freudenberg Nr. 126 
"Olper Straße - Eichen" im Stadtteil Büschergrund einschließlich der dazugehörenden 
Begründung haben in der Zeit vom ………… – ………… einschließlich öffentlich ausgelegen.

Freudenberg, den …………
Die Bürgermeisterin

……………………………….
Nicole Reschke

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Digitalisierung der Stadt Freudenberg hat in seiner 
Sitzung am ………… den Beschluss gefasst, den zu erarbeiteten Entwurf des Bebauungs-
planes der Innenentwicklung der Stadt Freudenberg Nr. 126 "Olper Straße - Eichen"  im 
Stadtteil Büschergrund sowie die Begründung hierzu gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB in Ver-
bindung mit § 4a Abs. 3 BauGB und § 3 (2) BauGB § 3 Abs. 2 BauGB erneut öffentlich auszu-
legen.

Der Entwurf des Bebauungsplanes der Innenentwicklung der Stadt Freudenberg Nr. 126 
"Olper Straße - Eichen" im Stadtteil Büschergrund einschließlich der dazugehörenden 
Begründung haben in der Zeit vom ………… – ………… einschließlich erneut öffentlich ausge-
legen.

Freudenberg, den …………
Die Bürgermeisterin

……………………………….
Nicole Reschke

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Digitalisierung der Stadt Freudenberg hat in seiner 
Sitzung am ………… den Beschluss gefasst, den zu erarbeiteten Entwurf des Bebauungs-
planes der Innenentwicklung der Stadt Freudenberg Nr. 126 "Olper Straße - Eichen"  im 
Stadtteil Büschergrund sowie die Begründung hierzu gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB in Ver-
bindung mit § 4a Abs. 3 BauGB und § 3 (2) BauGB § 3 Abs. 2 BauGB zum zweiten Mal erneut 
öffentlich auszulegen.

Der Entwurf des Bebauungsplanes der Innenentwicklung der Stadt Freudenberg Nr. 126 
"Olper Straße - Eichen" im Stadtteil Büschergrund einschließlich der dazugehörenden 
Begründung haben in der Zeit vom ………… – ………… einschließlich zum zweiten Mal erneut 
öffentlich ausgelegen.

Freudenberg, den …………
Die Bürgermeisterin

Der Rat der Stadt Freudenberg hat in seiner Sitzung am ………… unter Berücksichtigung der 
Aussagen der Vorlage mit Nr. ………… und auf Grundlage des Ausschusses für Stadtent-
wicklung und Digitalisierung in seiner Sitzung am ………… den Bebauungsplan der Innen-
entwicklung der Stadt Freudenberg Nr. 126 "Olper Straße - Eichen"  im Stadtteil Büscher-
grund in der vorliegenden Fassung sowie die Begründung hierzu als Satzung beschlossen.
Ort und Zeit der Auslegung sind gem. § 10 Abs. 3 in Verbindung BauGB ortsüblich bekannt 
gemacht worden am ………… .

Freudenberg, den …………
Die Bürgermeisterin

……………………………….
Nicole Reschke

Diese Bebauungsplansatzung tritt am Tage der ortsüblichen Bekanntmachung sowie Ort 
und Zeit ihrer Ausfertigung in Kraft.

Freudenberg, den …………
Die Bürgermeisterin

……………………………….
Nicole Reschke

- Diesem Bebauungsplan ist eine Begründung beigefügt.
- Der Begründung dieses Bebauungsplanes ist ein "Umweltprotokoll" beigefügt.
- Der Begründung dieses Bebauungsplanes ist eine "Artenschutzrechtliche Prüfung" 
  beigefügt.
- Der Begründung dieses Bebauungsplanes ist ein "Bodengutachten" beigefügt. 

Dieser Bebauungsplan wird gemäß § 10 BauGB vom Tage der ortsüblichen Bekannt-
machung an im Bauamt, Abteilung Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung, Mórer Platz 1, 
57258 Freudenberg zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 
Dies gilt auch für die der Planung zugrunde liegenden Fachgutachten, Vorschriften 
(Gesetze, Verordnungen, Erlasse, DIN-Vorschriften, etc.).
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